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Umfrage zu Erster Hilfe bei Kindern
Eckdaten

Inhalt:

Im Juni 2019 führte die Schwenninger Krankenkasse eine Umfrage in Deutschland 

zum Thema „Erste Hilfe bei Kindern“ durch. 

Untersuchungsdesign:

B2C-Befragung durch einen Online-Anbieter

Grundgesamtheit:

1.009 Teilnehmer, Umfrage unter Bundesbürgern ab 18 Jahren mit Kindern

Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet 
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1. Mir fehlt das Wissen, wie man Erste Hilfe an einem Kind leistet

45%Ja + Eher ja 

41%

48%

58%

52%

46%

Vergleich nach Alter der Kinder
Antworten „Ja“ und „Eher ja“

1 – 3 Jahre

Unter einem Jahr

4 – 7 Jahre

8 – 13 Jahre

14 - 18 Jahre
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2. Ich habe in den letzten drei Jahren an einem Erste-Hilfe-Kurs 

für Kinder teilgenommen

25%Ja + Eher ja 

16%

36%

34%

40%

26%

Vergleich nach Alter der Kinder
Antworten „Ja“ und „Eher ja“

1 – 3 Jahre

Unter einem Jahr

4 – 7 Jahre

8 – 13 Jahre

14 - 18 Jahre
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3. Ich habe bereits Erste Hilfe bei einem Kind geleistet

25%Ja + Eher ja 

28%

31%

18%

19%

17%

Vergleich nach Alter der Kinder
Antworten „Ja“ und „Eher ja“

1 – 3 Jahre

Unter einem Jahr

4 – 7 Jahre

8 – 13 Jahre

14 - 18 Jahre
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4. Ich habe Angst, dass ich meinem Kind im Notfall nicht 

helfen kann

50%Ja + Eher ja 

41%

61%

73%

64%

50%

Vergleich nach Alter der Kinder
Antworten „Ja“ und „Eher ja“

1 – 3 Jahre

Unter einem Jahr

4 – 7 Jahre

8 – 13 Jahre

14 - 18 Jahre
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5. Alle Eltern von Säuglingen sollten Schulungen in Erster Hilfe 

am Kind erhalten

86%Ja + Eher ja 

87%

92%

90%

91%

79%

Vergleich nach Alter der Kinder
Antworten „Ja“ und „Eher ja“

1 – 3 Jahre

Unter einem Jahr

4 – 7 Jahre

8 – 13 Jahre

14 - 18 Jahre
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Umfrage zu Erster Hilfe bei Kindern
Diese Präsentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, Weitergabe oder Verwendung ohne 

Zustimmung der Schwenninger Krankenkasse ist unzulässig. Die Inhalte dieser Präsentation sind vertraulich zu 

behandeln. Die Weitergabe von Informationen und Inhalten an Dritte ist unzulässig.

Schwenningen, 19.06.2019


